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Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 

der Regierungen der Mitgliedstaaten zu Effizienz und Gerechtigkeit 

in der allgemeinen und beruflichen Bildung 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND DIE IM RAT VEREINIGTEN 

VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN – 

 

GESTÜTZT AUF 

1. das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung vom 23. und 24. März 2000 in Lissabon fest-

gelegte strategische Ziel, "die Europäische Union zum wettbewerbsfähigsten und dyna-

mischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, 

der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und 

einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen", und den Auftrag des Europäischen Rates 

(Tagung von Lissabon) an den Rat (Bildung), "allgemeine Überlegungen über die konkreten 

künftigen Ziele der Bildungssysteme anzustellen und sich dabei auf gemeinsame Anliegen und 

Prioritäten zu konzentrieren, zugleich aber die nationale Vielfalt zu respektieren" 1; 

2. den Bericht des Rates (Bildung) vom 12. Februar 2001 mit dem Titel "Die konkreten künfti-

gen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung", der dem Europäischen Rat 

auf seiner Tagung vom 23. und 24. März 2001 in Stockholm unterbreitet wurde und der drei 

strategische Ziele und dreizehn Teilziele enthält 2; 

3. das erste und das zweite strategische Ziel des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche 

Bildung 2010", nämlich "Erhöhung der Qualität und Wirksamkeit der Systeme der allgemei-

nen und beruflichen Bildung in der EU" – einschließlich des Teilziels "Bestmögliche Nutzung 

der Ressourcen" 3 – und "Leichterer Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung für 

alle" - einschließlich der Teilziele "Ein offenes Lernumfeld" und "Förderung von aktivem 

Bürgersinn, Chancengleichheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt"; 

                                                
1  Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Tagung des Europäischen Rates in Lissabon, 23. und 

24. März 2000 (Dok. SN 100/1/00 REV 1). 
2   "Die konkreten künftigen Ziele der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung" – 

Bericht des Rates (Bildung) an den Europäischen Rat (Dok. 5980/01). 
3   Detailliertes Arbeitsprogramm zur Umsetzung der Ziele der Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung in Europa (ABl. C 142 vom 14.6.2002).  
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4. die Mitteilung der Kommission vom 10. Januar 2003 mit dem Titel "Wirkungsvoll in die 
allgemeine und berufliche Bildung investieren: eine Notwendigkeit für Europa", in der "eine 
erhebliche Steigerung der Bildungsinvestitionen" und eine "effizientere Nutzung der vorhan-
denen Ressourcen" gefordert wird 1; 

5. die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Mai 2003 über europäische Durchschnittsbezugs-
werte für allgemeine und berufliche Bildung (Benchmarks), in denen hervorgehoben wird, 
dass "der Rat vereinbart hat, eine Reihe von europäischen Durchschnittsbezugswerten festzu-
legen, die … neben anderen Instrumenten für die Beobachtung der Fortschritte im Rahmen 
des" Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2010" "herangezogen werden 
sollen";2 

6. den gemeinsamen Zwischenbericht des Rates und der Kommission vom 26. Februar 2004 
über die Durchführung des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2010", in 
dem hervorgehoben wird, dass es dringend erforderlich ist, "mehr, effizienter und wirksamer 
in Humanressourcen zu investieren", und in dem "höhere Investitionen der öffentlichen 
Hand … und gegebenenfalls höhere private Investitionen, vor allem in die Hochschulbildung, 
die Erwachsenenbildung und die berufliche Weiterbildung" gefordert werden 3; 

7. den gemeinsamen Zwischenbericht des Rates und der Kommission vom 23. Februar 2006 
über die Durchführung des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2010", in 
dem hervorgehoben wird, dass den Zielsetzungen Effizienz, Qualität und Gerechtigkeit der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung jeweils der gleiche Stellenwert beizu-
messen ist, da dies eine unabdingbare Voraussetzung dafür ist, "die Lissabon-Ziele zu errei-
chen und gleichzeitig das europäische Sozialmodell zu stärken", und dass "Effizienz und 
Gerechtigkeit nicht gegeneinander abgewogen werden" dürfen; ferner wird betont, dass "ins-
besondere Investitionen in die Vorschulbildung von größter Bedeutung sind, um dem Schul-
versagen und der sozialen Ausgrenzung vorzubeugen" 4; 

                                                
1   "Wirkungsvoll in die allgemeine und berufliche Bildung investieren: eine Notwendigkeit für 

Europa", Mitteilung der Kommission (Dok. 5269/03).  
2  ABl. C 134 vom 7.6.2003, S. 3. 
3   " 'Allgemeine und berufliche Bildung 2010'– Die Dringlichkeit von Reformen für den Erfolg 

der Lissabon-Strategie" - Gemeinsamer Zwischenbericht des Rates und der Kommission über 
die Maßnahmen im Rahmen des detaillierten Arbeitsprogramms zur Umsetzung der Ziele der 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung in Europa (Dok. 6905/04). 

4   "Modernisierung der allgemeinen und beruflichen Bildung: ein elementarer Beitrag zu Wohl-
stand und sozialem Zusammenhalt in Europa", Gemeinsamer Zwischenbericht 2006 des Rates 
und der Kommission über die Fortschritte im Rahmen des Arbeitsprogramms "Allgemeine 
und berufliche Bildung 2010" (ABl. C 79 vom 1.4.2006, S. 1). 
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8. die Schlussfolgerungen von der Frühjahrstagung des Europäischen Rates vom 23. und 

24. März 2006, in denen darauf hingewiesen wird, dass "allgemeine und berufliche Bildung 

ausschlaggebende Faktoren für die Entwicklung des langfristigen Wettbewerbspotenzials der 

EU sowie für den sozialen Zusammenhalt" sind und dass "zügiger Reformen durchgeführt 

werden müssen, damit qualitativ hochwertige Bildungssysteme entstehen, die sowohl effizient 

als auch gerecht sind"; ferner wird darauf hingewiesen, dass sich "Investitionen in die allge-

meine und berufliche Bildung in einem Maße auszahlen, das die Kosten bei weitem aufwiegt, 

und dies lange über das Jahr 2010 hinaus" 1; 

9. die Mitteilung der Kommission "Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen 

der allgemeinen und beruflichen Bildung"2, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, 

eine Evaluierungskultur aufzubauen; diese unter Beteiligung von Forschungsnetzen ausgear-

beitete Mitteilung stellt einen positiven Schritt zur weiteren Entwicklung einer fakten-

gestützten Politik im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung dar – 

NEHMEN KENNTNIS DAVON, dass 

die einschlägigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, die allgemeine und 

berufliche Bildung in ihrem Land gemäß den nationalen Rechtsvorschriften, Strategien und Gepflo-

genheiten zu gestalten und mit Mitteln auszustatten. Gleichzeitig bedarf es jedoch einer Zusammen-

arbeit auf europäischer Ebene, damit Lehren aus den Erfahrungen und bewährten Praktiken der 

anderen Mitgliedstaaten gezogen werden können, und es sind Indikatoren und Bezugswerte zur 

Messung der Fortschritte erforderlich. Die Entwicklung erfolgreicher Bildungs- und Ausbildungs-

strategien im Rahmen des lebenslangen Lernens setzt einen sektorenübergreifenden Ansatz voraus, 

der andere einschlägige Strategien, insbesondere in den Bereichen Forschung und Innovation, 

Beschäftigung, Wirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Jugend und Kultur einbezieht,

                                                
1   Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Tagung des Europäischen Rates vom 23. und 24. März 

2006 in Brüssel (Dok. 7775/06). 
2  "Effizienz und Gerechtigkeit in den europäischen Systemen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung", Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
(Dok. 12677/06). 
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TREFFEN FOLGENDE FESTSTELLUNGEN: 

1. Die allgemeine und berufliche Bildung leistet einen wesentlichen Beitrag zu Demokratie, 

sozialem Zusammenhalt und nachhaltigem Wirtschaftswachstum und sollte deshalb als eine 

Investition in die Zukunft mit vorrangiger Bedeutung betrachtet werden. Die Mitgliedstaaten 

müssen im Rahmen ihrer Strategien für das lebenslange Lernen dem Anspruch gerecht wer-

den, diejenigen Prioritäten für Bildungsinvestitionen zu ermitteln, mit denen die Qualität und 

die Gerechtigkeit bei den Bildungsergebnissen am wirksamsten gesteigert werden können. 

2. Angesichts der Herausforderungen, die sich durch die Globalisierung, den demografischen 

Wandel, die rasche technologische Entwicklung und den zunehmenden Druck auf die öffent-

lichen Haushalte stellen, ist eine Verbesserung der Effizienz und der Gerechtigkeit in der all-

gemeinen und beruflichen Bildung von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist weithin aner-

kannt, dass trotz der engen Grenzen, die den öffentlichen Ausgaben gesetzt sind, angemessene 

– und gegebenenfalls erhöhte – Finanzmittel für die Humanressourcen bereitgestellt werden 

müssen und dass es deshalb zu prüfen gilt, wie private Quellen verstärkt mobilisiert und/oder 

bestmöglich genutzt werden können. 

3. Die Ungerechtigkeiten in den Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung, die zu 

schlechten schulischen Leistungen, Schulabbruch und frühem Schulabgang führen, haben 

später hohe versteckte Sozialkosten zur Folge, die die getätigten Investitionen bei weitem 

übertreffen können. Die Entwicklung effizienter, gerechter und qualitativ hochwertiger Sys-

teme der allgemeinen und beruflichen Bildung trägt erheblich dazu bei, die Gefahr von 

Arbeitslosigkeit, sozialer Ausgrenzung und Verschwendung von Humanpotenzial in einer 

modernen wissensbasierten Gesellschaft zu verringern. 

4. Qualität ist ein gemeinsames Ziel aller Formen der allgemeinen und beruflichen Bildung in 

der Europäischen Union und sollte regelmäßig überwacht und bewertet werden. Qualität ist 

nicht nur in Bezug auf Wissensvermittlung und Lernergebnisse von Belang, sondern auch 

dafür, wie gut die Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung den individuellen, sozi-

alen und wirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden, sowie für mehr Gerechtigkeit und 

erhöhtes Wohlergehen. 
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5. Die Motivation, die Fähigkeiten und die Kompetenz der Lehrer und Ausbilder, der anderen 

Lehrkräfte und der Beratungs- und Betreuungsdienste sowie die Qualität der Schulleitung sind 

Schlüsselfaktoren für hochwertige Lernergebnisse. Die Bemühungen der Lehrkräfte sollten 

durch fortlaufende berufliche Weiterbildung und gute Zusammenarbeit mit den Eltern, den 

Schülerbetreuungsdiensten und dem weiteren Gemeinschaftsumfeld unterstützt werden. 

Außerdem bewirkt ein hochwertiges Lehr- und Lernumfeld gute Voraussetzungen für das 

Lernen und einen Beitrag zu positiven Lernergebnissen. 

6. Forschungen haben erwiesen, dass die Vorschulbildung und frühzeitig ansetzende gezielte 

Programme innerhalb des gesamten lebenslangen Lernprozesses langfristig den höchsten 

Ertrag erbringen können, insbesondere für die am stärksten benachteiligten Gruppen. Sie zei-

tigen positive menschliche und sozioökonomische Ergebnisse, die später auch noch in der 

Weiterbildung und im Erwachsenenleben Früchte tragen. Auch wenn die Verantwortung der 

Mitgliedstaaten für die Gestaltung ihrer eigenen Systeme der beruflichen und allgemeinen 

Bildung zu achten ist, so ist doch auch darauf hinzuweisen, dass es einigen Forschungs-

ergebnissen zufolge in bestimmten Fällen wohl negative Auswirkungen auf die Leistungen 

benachteiligter Schüler haben kann, wenn die Schüler in zu frühem Alter je nach ihren Fähig-

keiten auf gesonderte Schulen unterschiedlicher Art verteilt werden. 

7. Als Lerngemeinschaften sollten die Bildungseinrichtungen ihr Augenmerk auf das weitere 

Lernumfeld legen, damit Effizienz, Gerechtigkeit und das allgemeine Wohlergehen gefördert 

und gewahrt werden. Ferner sind Sondermaßnahmen zur Ermittlung und Unterstützung von 

Schülern erforderlich, die sonderpädagogischer Förderung bedürfen. Zu diesen Maßnahmen 

gehört unter anderem, dass für eine ausreichende Anzahl besonders ausgebildeter Lehr- und 

Betreuungskräfte und hochwertige Schülerbetreuungsdienste sowie angemessene Mittel 

gesorgt wird. Auch wenn die sektorenübergreifende Zusammenarbeit bei den frühzeitig anset-

zenden Maßnahmen und anderen Sondermaßnahmen, mit denen Gerechtigkeit in der allge-

meinen und beruflichen Bildung gewährleistet werden soll, unausweichlich mit höheren Aus-

gaben verbunden ist, so zahlen diese sich jedoch langfristig aus, da sich so künftige Kosten, 

die durch die Ausgrenzung entstehen, vermeiden lassen. 
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8. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Zugang zur Sekundarstufe II verbessert und die 

Zahl der frühzeitigen Schulabgänger verringert wird, wenn die Beschäftigungsfähigkeit der 

Menschen in einer modernen, wissensbasierten Gesellschaft verbessert, soziale Integration 

und aktiver Bürgersinn gefördert und das europäische Sozialmodell gestärkt werden sollen. 

Angesichts der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt 

wird es immer wichtiger, der jungen Generation Zugang zum Erwerb von Qualifikationen und 

Fähigkeiten zu verschaffen und damit ihre Aussichten auf Beschäftigung und soziale Integra-

tion zu verbessern. 

9. Die Notwendigkeit, die Universitäten in Europa angesichts ihrer miteinander verknüpften 

Aufgaben in Bildung, Forschung und Innovation zu modernisieren, ist nicht nur als eine Vor-

bedingung für den Erfolg der erweiterten Lissabonner Strategie anerkannt worden, sondern 

auch als Teil einer allgemeineren Bewegung hin zu einer zunehmend globalen und wissens-

basierten Wirtschaft. Die wachsende Zahl der Studierenden und die steigenden Kosten einer 

hochwertigen Bildung und Forschung werden einen verstärkten und/oder wirksameren Ein-

satz öffentlicher wie privater Mittel erfordern. Einem qualitativ hochwertigen Hochschul-

wesen kommt ferner im Hinblick auf die allgemeine und berufliche Bildung insgesamt eine 

Schlüsselrolle zu, insofern als die Hochschulen die künftigen Lehrkräfte ausbilden und die 

Wissensgrundlagen des Bildungswesens auf dem neuesten Stand halten und durch neue 

Erkenntnisse vervollständigen. 

10. Die berufliche Bildung und Ausbildung hat erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigung 

und die soziale Integration. Indem sichergestellt wird, dass junge Menschen über relevante, 

hochwertige Qualifikationen verfügen, und indem die Fähigkeiten und Kompetenzen von 

gering qualifizierten und benachteiligten Gruppen verbessert werden, lassen sich auch kurz-

fristig erhebliche wirtschaftliche Gewinne erzielen. Durch kompetenzbasierte Qualifikations-

rahmen und andere Mechanismen zur Anerkennung früher erworbener Kenntnisse können 

Effizienz und Gerechtigkeit erhöht werden, indem neben den formalen Qualifikationen auch 

die nicht formalen und informellen Bildungsergebnisse berücksichtigt werden. Auch durch 

die Förderung von Partnerschaften zwischen den einschlägigen Akteuren – einschließlich der 

Sozialpartner und der sektorspezifischen Organisationen – könnte die Wirksamkeit und 

Attraktivität der Berufsbildungsprogramme verbessert werden. 
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11. Angesichts des raschen technologischen Wandels und der Veränderungen der demografischen 

Struktur in Europa muss mehr in die Anpassung und die Verbesserung der Fertigkeiten, Qua-

lifikationen und Schlüsselkompetenzen Erwachsener, insbesondere gering qualifizierter 

Erwachsener, investiert werden. Gezielte Investitionen in die Anpassung und Verbesserung 

bereits vorhandener Fertigkeiten und Kompetenzen der Arbeitskräfte tragen kurzfristig am 

schnellsten zu Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit bei und wirken dem vorzeiti-

gen Eintritt in den Ruhestand der älteren Arbeitskräfte entgegen. Die Erwachsenenbildung 

spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung neuer Schlüsselkompetenzen, 

wie etwa der Fähigkeit zum Umgang mit elektronischen Medien, und trägt damit zu einer 

größeren sozialen Integration und aktiven Teilnahme an der Gemeinschaft und Gesellschaft, 

auch im Rentenalter, bei – 
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ERSUCHEN DIE MITGLIEDSTAATEN,  

1. weiter zu prüfen, ob die derzeitigen Regelungen in Bezug auf die Finanzierung, Organisation 
und Verwaltung ihrer Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung Effizienz und 
Gerechtigkeit in angemessener Weise gewährleisten und somit eine optimale Nutzung der 
Ressourcen ermöglichen. Mit Blick hierauf werden die Mitgliedstaaten gebeten, nach Wegen 
zu suchen, wie die derzeitigen Regelungen verbessert werden können, um die versteckten 
hohen Kosten, die durch Ungerechtigkeit in der Bildung entstehen, zu vermeiden;  

2. dafür zu sorgen, dass die Reformen und Investitionen im Bereich der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung sowohl lang- als auch kurzfristig wirksam auf die Bedürfnisse einer wissens-
basierten Gesellschaft ausgerichtet werden und auf eine höhere Qualität und mehr Gerechtig-
keit abzielen; dazu muss der Schwerpunkt vor allem auf die Vorschulbildung und auf früh-
zeitig ansetzende gezielte Programme gelegt werden sowie generell auf gerechte Systeme der 
allgemeinen und beruflichen Bildung, deren Ziel es ist, den Lernenden Chancen, Zugangs-
möglichkeiten und eine Behandlung zu bieten sowie ihnen Bildungsergebnisse zu ermög-
lichen, die nicht von ihrem sozioökonomischen Hintergrund und anderen Faktoren mit mög-
lichen negativen Auswirkungen auf die Bildung abhängen. Außerdem sollte ein hochwertiges 
Lehrangebot in benachteiligten Gebieten besonders gefördert werden; 

3. für die Bereitstellung angemessener Finanzmittel für die Humanressourcen Sorge zu tragen, 
gegebenenfalls die Finanzmittel aus öffentlicher Hand aufzustocken und sich für mehr ergän-
zende Beiträge aus dem privaten Sektor einzusetzen, damit ein gerechterer Zugang zur Hoch-
schulbildung gewährleistet ist. Wichtig ist auch eine Modernisierung des Hochschul- und des 
Forschungssektors, um ihre Effizienz zu verbessern. Ferner sollte es in Betracht gezogen wer-
den, die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Bereich von Forschung und Entwicklung zu 
fördern; 

4. für die Bereitstellung angemessener Finanzmittel für die Erwachsenenbildung und die beruf-
liche Fortbildung zu sorgen und aktive Partnerschaften mit den Arbeitgebern zu fördern, um 
gezielt dem Bedarf der Wirtschaft – auch auf regionaler und lokaler Ebene – an bestimmten 
Fertigkeiten und Kompetenzen Rechnung zu tragen; 

5. die Erforschung der Ergebnisse der Bildungsreformen und -investitionen und der mit ihnen 
einhergehenden sozialen Vorteile zu fördern. Kohärente, relevante, verlässliche und wissen-
schaftlich gesicherte Informationen bilden die Grundlage für eine Erfolgskontrolle und sind 
erforderlich, damit die notwendigen Maßnahmen im Hinblick auf mehr Qualität, Gerechtig-
keit und Effizienz im gesamten Bildungs- und Ausbildungssystem ergriffen werden können. 
Gleichzeitig sollte durch Überwachung, Bewertung und Qualitätssicherung ein objektives und 
transparentes Feed-back geleistet und Unterstützung für die Entwicklung von Lehr- und Lern-
methoden und -praktiken gewährt werden;  
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ERSUCHEN DIE KOMMISSION UND DIE MITGLIEDSTATEN, 

1. mit den einschlägigen Forschungsnetzen zusammenzuarbeiten, damit zur Unterstützung von 

Reformen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung umfassendere und stärker 

integrierte Untersuchungen bereitstehen, und gegebenenfalls international vergleichbare Indi-

katoren für die Effizienz und Gerechtigkeit der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bil-

dung zu entwickeln; 

2. die Erforschung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Reformen und 

Investitionen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung auf nationaler wie interna-

tionaler Ebene zu fördern und zu unterstützen. Es sind mehr Forschungsarbeiten notwendig, 

vor allem in derzeit wenig erforschten Sektoren wie Vorschulbildung, Berufsausbildung, 

lebenslanges Lernen und Bildungsökonomik, insbesondere was die Auswirkungen privater 

Finanzbeiträge betrifft; 

3. sich die einschlägigen Forschungsergebnisse und die verfügbaren Daten zunutze zu machen, 

um bei der Erstellung der nationalen Berichte im Rahmen des Arbeitsprogramms "Allgemeine 

und berufliche Bildung 2010" und in dem gemeinsamen Zwischenbericht 2008 sowie im Hin-

blick auf einen etwaigen Vorschlag über gemeinsame Ziele für die europäischen Systeme der 

allgemeinen und beruflichen Bildung und ihre Förderung über das Jahr 2010 hinaus die 

Aspekte Qualität, Gerechtigkeit und Effizienz in Zusammenhang zu stellen; 

4. im Rahmen des Arbeitsprogramms "Allgemeine und berufliche Bildung 2010" Maßnahmen 

des wechselseitigen Lernens im Bereich Effizienz und Gerechtigkeit auszuarbeiten und durch-

zuführen; 

5. das Programm über das lebenslange Lernen, die Strukturfonds und das siebte Forschungs-

rahmenprogramm angemessen zu nutzen, um die Aspekte Effizienz und Gerechtigkeit im 

Rahmen der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu fördern. 

 

________________________ 

 


